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RS OGH 1965/6/10 2Ob185/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1965

Norm

EKHG §9 Abs2 G

Rechtssatz

Keine Haftung des Straßenbahn - Betriebsunternehmers für den Unfall eines Fahrgastes, der bei Stillstand des Wagens

an einem Trittbrett, das sich in ordnungsgemäßem und betriebssicheren Zustand befindet, hängenbleibt und stürzt.
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